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S y n o p s e  
der Fassungsvorschläge zum Referentenentwurf des 
Bundesministeriums der Justiz: »Entwurf eines Ge-
setzes zur Änderung der Insolvenzordnung, des Bür-
gerlichen Gesetzbuches und anderer Gesetze« und zu 
den Änderungsvorschlägen des Bundes der Richte-
rinnen und Richter der Arbeitsgerichtsbarkeit 

 
 

Insolvenzordnung Referentenentwurf 
§ 21 Anordnung von Sicherungsmaßnahmen  § 21 Anordnung von Sicherungsmaßnahmen  
(1) Das Insolvenzgericht hat alle Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich erscheinen, um bis zur Entscheidung über 
den Antrag eine den Gläubigern nachteilige Veränderung 
in der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. Ge-
gen die Anordnung der Maßnahme steht dem Schuldner 
die sofortige Beschwerde zu. 

(1) Das Insolvenzgericht hat alle Maßnahmen zu treffen, 
die erforderlich erscheinen, um bis zur Entscheidung über 
den Antrag eine den Gläubigern nachteilige Veränderung 
in der Vermögenslage des Schuldners zu verhüten. Ge-
gen die Anordnung der Maßnahme steht dem Schuldner 
die sofortige Beschwerde zu. 

(2) Das Gericht kann insbesondere (2) Das Gericht kann insbesondere 

1. einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, für den 
§ 8 Abs. 3 und die §§ 56, 58 bis 66 entsprechend gel-
ten; 

1. einen vorläufigen Insolvenzverwalter bestellen, für den 
§ 8 Abs. 3 und die §§ 56, 58 bis 66 entsprechend gel-
ten; 

2. dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot 
auferlegen oder anordnen, dass Verfügungen des 
Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insol-
venzverwalters wirksam sind; 

2. dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot 
auferlegen oder anordnen, dass Verfügungen des 
Schuldners nur mit Zustimmung des vorläufigen Insol-
venzverwalters wirksam sind; 

3. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den 
Schuldner untersagen oder einstweilen einstellen, so-
weit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind; 

3. Maßnahmen der Zwangsvollstreckung gegen den 
Schuldner untersagen oder einstweilen einstellen, so-
weit nicht unbewegliche Gegenstände betroffen sind; 

4. eine vorläufige Postsperre anordnen, für die die §§ 99, 
101 Abs. 1 Satz 1 entsprechend gelten; 

4. eine vorläufige Postsperre anordnen, für die die §§ 99, 
101 Abs. 1 Satz 1 entsprechend gelten; 

 5. anordnen, dass Gegenstände, die im Falle der Eröff-
nung des Verfahrens von § 166 erfasst würden oder 
deren Aussonderung verlangt werden könnte, vom 
Gläubiger nicht verwertet oder eingezogen werden 
dürfen und dass solche Gegenstände zur Fortführung 
des Unternehmens des Schuldners eingesetzt werden 
können, soweit sie hierfür von erheblicher Bedeutung 
sind und durch den Einsatz nicht wesentlich entwertet 
werden; zieht der vorläufige Insolvenzverwalter eine 
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zur Sicherung eines Anspruchs abgetretene Forde-
rung anstelle des Gläubigers ein, so gelten §§ 170, 
171 entsprechend. 

Die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen berührt nicht 
die Wirksamkeit von Verfügungen über Finanzsicherheiten 
nach § 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes und die Wirk-
samkeit der  Verrechnung von Ansprüchen und Leistun-
gen aus Überweisungs-, Zahlungs- oder Übertragungsver-
trägen, die in ein System nach § 1 Abs. 16 des Kreditwe-
sengesetzes eingebracht wurden. 

Die Anordnung von Sicherungsmaßnahmen berührt nicht 
die Wirksamkeit von Verfügungen über Finanzsicherheiten 
nach § 1 Abs. 17 des Kreditwesengesetzes und die Wirk-
samkeit der  Verrechnung von Ansprüchen und Leistun-
gen aus Überweisungs-, Zahlungs- oder Übertragungsver-
trägen, die in ein System nach § 1 Abs. 16 des Kreditwe-
sengesetzes eingebracht wurden. 

(3) Reichen andere Maßnahmen nicht aus, so kann das 
Gericht den Schuldner zwangsweise vorführen und nach 
Anhörung in Haft nehmen lassen. Ist der Schuldner keine 
natürliche Person, so gilt entsprechendes für seine organ-
schaftlichen Vertreter. Für die Anordnung von Haft gilt 
§ 98 Abs. 3 entsprechend. 
 

(3) Reichen andere Maßnahmen nicht aus, so kann das 
Gericht den Schuldner zwangsweise vorführen und nach 
Anhörung in Haft nehmen lassen. Ist der Schuldner keine 
natürliche Person, so gilt entsprechendes für seine organ-
schaftlichen Vertreter. Für die Anordnung von Haft gilt 
§ 98 Abs. 3 entsprechend. 
 

Insolvenzordnung BRA-Änderungsvorschlag 
§ 22 – Rechtsstellung des vorläufigen Insolvenz-
verwalters 

§ 22 – Rechtsstellung des vorläufigen Insolvenz-
verwalters 

(1) Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und 
dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot aufer-
legt, so geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis 
über das Vermögen des Schuldners auf den vorläufigen 
Insolvenzverwalter über. In diesem Fall hat der vorläufige 
Insolvenzverwalter: 

(1) Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt und 
dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot aufer-
legt, so geht die Verwaltungs- und Verfügungsbefugnis 
über das Vermögen des Schuldners auf den vorläufigen 
Insolvenzverwalter über. In diesem Fall hat der vorläufige 
Insolvenzverwalter: 

1. das Vermögen des Schuldners zu sichern und zu er-
halten; 

1. das Vermögen des Schuldners zu sichern und zu er-
halten;  

2. ein Unternehmen, das der Schuldner betreibt, bis zur 
Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens fortzuführen, soweit nicht das Insolvenzgerichts 
einer Stilllegung zustimmt, um eine erhebliche Vermin-
derung des Vermögens zu vermeiden; 

2. ein Unternehmen, das der Schuldner betreibt, bis zur 
Entscheidung über die Eröffnung des Insolvenzverfah-
rens fortzuführen, soweit nicht das Insolvenzgerichts 
einer Stilllegung zustimmt, um eine erhebliche Vermin-
derung des Vermögens zu vermeiden; 

3. zu prüfen, ob das Vermögen des Schuldners die Ko-
sten des Verfahrens decken wird; das Gericht kann 
ihn zusätzlich beauftragen, als Sachverständiger zu 
prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt und welche 
Aussichten für eine Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners bestehen. 

3. zu prüfen, ob das Vermögen des Schuldners die Ko-
sten des Verfahrens decken wird; das Gericht kann 
ihn zusätzlich beauftragen, als Sachverständiger zu 
prüfen, ob ein Eröffnungsgrund vorliegt und welche 
Aussichten für eine Fortführung des Unternehmens 
des Schuldners bestehen. 

 Die Vorschriften der §§ 109, 113 und 120 gelten entspre-
chend; Schadensersatzansprüche nach § 109 Abs. 1 
Satz 3 oder nach § 113 Satz 3 InsO richten sich im Fall 
der Nichteröffnung der Insolvenz gegen den Schuldner. 
Die Vorschriften der §§ 121 bis 128 gelten entsprechend, 
wenn eine geplante Betriebsänderung nach Verfahrenser-
öffnung vollendet oder eine übertragende Sanierung vor-
genommen werden soll. 

(2) Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, ohne 
dass dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot 
auferlegt wird, so bestimmt das Gericht die Pflichten des 
vorläufigen Insolvenzverwalters.  Sie dürfen nicht über die 
Pflichten nach Absatz 1 Satz 2 hinausgehen. 

(2) Wird ein vorläufiger Insolvenzverwalter bestellt, ohne 
dass dem Schuldner ein allgemeines Verfügungsverbot 
auferlegt wird, so bestimmt das Gericht die Pflichten des 
vorläufigen Insolvenzverwalters.  Sie dürfen nicht über die 
Pflichten nach Absatz 1 Satz 2 hinausgehen. 

(3) Der vorläufige Insolvenzverwalter ist berechtigt, die 
Geschäftsräume des Schuldners zu betreten und dort 
Nachforschungen anzustellen. Der Schuldner hat dem 
vorläufigen Insolvenzverwalter  Einsicht in seine Bücher 
und Geschäftspapiere zu gestatten. Er hat ihm alle erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen; die §§ 97, 98, 101 Abs. 1 

(3) Der vorläufige Insolvenzverwalter ist berechtigt, die 
Geschäftsräume des Schuldners zu betreten und dort 
Nachforschungen anzustellen. Der Schuldner hat dem 
vorläufigen Insolvenzverwalter  Einsicht in seine Bücher 
und Geschäftspapiere zu gestatten. Er hat ihm alle erfor-
derlichen Auskünfte zu erteilen; die §§ 97, 98, 101 Abs. 1 

 



 

Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend. 
 

Satz 1, 2, Abs. 2 gelten entsprechend. 
 

§ 80 Übergang des Verwaltungs- und Verfügungs-
rechts 

§ 80 Übergang des Verwaltungs- und Verfügungs-
rechts 

(1) Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das 
Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehören-
de Vermögen  zu verwalten und über es zu verfügen, auf 
den Insolvenzverwalter über. 

(1) Durch die Eröffnung des Insolvenzverfahrens geht das 
Recht des Schuldners, das zur Insolvenzmasse gehören-
de Vermögen  zu verwalten und über es zu verfügen, auf 
den Insolvenzverwalter über. 

(2) Ein gegen den Schuldner bestehendes Veräußerungs-
verbot, das nur den Schutz bestimmter Personen be-
zweckt (§§ 135, 136 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), hat 
im Verfahren keine Wirkung.   Die Vorschriften über die 
Wirkungen einer Pfändung oder einer Beschlagnahme im 
Weg der Zwangsvollstreckung bleiben unberührt. 
 

(2) Ein gegen den Schuldner bestehendes Veräußerungs-
verbot, das nur den Schutz bestimmter Personen be-
zweckt (§§ 135, 136 des Bürgerlichen Gesetzbuchs), hat 
im Verfahren keine Wirkung.   Die Vorschriften über die 
Wirkungen einer Pfändung oder einer Beschlagnahme im 
Weg der Zwangsvollstreckung bleiben unberührt. 
 

Insolvenzordnung Referentenentwurf 
§ 103 – Wahlrecht des Insolvenzverwalters § 103 – Wahlrecht des Insolvenzverwalters 

(1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil 
nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenz-
verwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen 
und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen. 

(1) Ist ein gegenseitiger Vertrag zur Zeit der Eröffnung des 
Insolvenzverfahrens vom Schuldner und vom anderen Teil 
nicht oder nicht vollständig erfüllt, so kann der Insolvenz-
verwalter anstelle des Schuldners den Vertrag erfüllen 
und die Erfüllung vom anderen Teil verlangen. 

(2) Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der an-
dere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen. Fordert der andere 
Teil den Verwalter zur Ausübung seines Wahlrechts auf, 
so hat der Verwalter unverzüglich zu erklären, ob er die 
Erfüllung verlangen will. Unterlässt er dies, so kann er auf 
der Erfüllung nicht bestehen. 
 

(2) Lehnt der Verwalter die Erfüllung ab, so kann der an-
dere Teil eine Forderung wegen der Nichterfüllung nur als 
Insolvenzgläubiger geltend machen. Fordert der andere 
Teil den Verwalter zur Ausübung seines Wahlrechts auf, 
so hat der Verwalter unverzüglich zu erklären, ob er die 
Erfüllung verlangen will. Unterlässt er dies, so kann er auf 
der Erfüllung nicht bestehen. 
 

§ 108 – Fortbestehen von Dauerschuldverhältnissen § 108 – Fortbestehen bestimmter Schuldverhältnisse 

(1) Miet- und Pachtverhältnisse des Schuldners über un-
bewegliche Gegenstände oder Räume sowie Dienstver-
hältnisse des Schuldners bestehen mit Wirkung für die 
Insolvenzmasse fort. Dies gilt auch für Miet- und Pacht-
verhältnisse, die der Schuldner als Vermieter oder Ver-
pächter eingegangen war und die sonstige Gegenstände 
betreffen, die einem Dritten, der ihre Anschaffung oder 
Herstellung finanziert hat, zur Sicherheit übertragen wur-
den. 

(1) Miet- und Pachtverhältnisse des Schuldners über un-
bewegliche Gegenstände oder Räume sowie Dienstver-
hältnisse des Schuldners bestehen mit Wirkung für die 
Insolvenzmasse fort. Dies gilt auch für Miet- und Pacht-
verhältnisse, die der Schuldner als Vermieter oder Ver-
pächter eingegangen war und die sonstige Gegenstände 
betreffen, die einem Dritten, der ihre Anschaffung oder 
Herstellung finanziert hat, zur Sicherheit übertragen wur-
den. 

 (2) Ein vom Schuldner eingegangenes Darlehensverhält-
nis besteht mit Wirkung für die Masse fort, soweit dem 
Darlehensnehmer der geschuldete Gegenstand zur Ver-
fügung gestellt  wurde. 

(2) Ansprüche für die Zeit vor der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens kann der andere Teil nur als Insolvenz-
gläubiger geltend machen. 
 

(3) Ansprüche für die Zeit vor der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens kann der andere Teil nur als Insolvenz-
gläubiger geltend machen. 
 

§ 109 – Schuldner als Mieter oder Pächter § 109 – Schuldner als Mieter oder Pächter 

(1) Ein Miet- oder Pachtverhältnis über einen unbewegli-
chen Gegenstand oder über Räume, das der Schuldner 
als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann der Insol-
venzverwalter ohne Rücksicht auf die vereinbarte Ver-
tragsdauer unter Einhaltung der gesetzlichen Frist kündi-
gen. Ist Gegenstand des Mietverhältnisses die Wohnung 
des Schuldners, so tritt an die Stelle der Kündigung das 
Recht des Insolvenzverwalters zu erklären, dass Ansprü-

(1) Ein Miet- oder Pachtverhältnis über einen unbewegli-
chen Gegenstand oder über Räume, das der Schuldner 
als Mieter oder Pächter eingegangen war, kann der Insol-
venzverwalter ohne Rücksicht auf die vereinbarte Ver-
tragsdauer oder einen vereinbarten Ausschluss des 
Rechts zur ordentlichen Kündigung kündigen; die Kündi-
gungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn 
nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Ist Gegenstand 

 



 

che, die nach Ablauf der in Satz 1 genannten Frist fällig 
werden, nicht im Insolvenzverfahren geltend gemacht 
werden können. Kündigt der Verwalter nach Satz 1 oder 
gibt er die Erklärung nach Satz 2 ab, so kann der andere 
Teil wegen der vorzeitigen Beendigung des Vertragsver-
hältnisses oder wegen der Folgen der Erklärung als Insol-
venzgläubiger Schadenersatz verlangen. 

des Mietverhältnisses die Wohnung des Schuldners, so 
tritt an die Stelle der Kündigung das Recht des Insolvenz-
verwalters zu erklären, dass Ansprüche, die nach Ablauf 
der in Satz 1 genannten Frist fällig werden, nicht im Insol-
venzverfahren geltend gemacht werden können. Kündigt 
der Verwalter nach Satz 1 oder gibt er die Erklärung nach 
Satz 2 ab, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen 
Beendigung des Vertragsverhältnisses oder wegen der 
Folgen der Erklärung als Insolvenzgläubiger Schadener-
satz verlangen. 

(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche Gegenstand 
oder die Räume zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens 
noch nicht überlassen, so kann sowohl der Verwalter als 
auch der andere Teil vom Vertrag zurücktreten. Tritt der 
Verwalter zurück, so kann der andere Teil wegen der vor-
zeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses als Insol-
venzgläubiger Schadenersatz verlangen. Jeder Teil hat 
dem anderen auf dessen Verlangen binnen zwei Wochen 
zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktreten will; unterlässt 
er dies, so verliert er das Rücktrittsrecht. 
 

(2) Waren dem Schuldner der unbewegliche Gegenstand 
oder die Räume zur Zeit der Eröffnung des Verfahrens 
noch nicht überlassen, so kann sowohl der Verwalter als 
auch der andere Teil vom Vertrag zurücktreten. Tritt der 
Verwalter zurück, so kann der andere Teil wegen der vor-
zeitigen Beendigung des Vertragsverhältnisses als Insol-
venzgläubiger Schadenersatz verlangen. Jeder Teil hat 
dem anderen auf dessen Verlangen binnen zwei Wochen 
zu erklären, ob er vom Vertrag zurücktreten will; unterlässt 
er dies, so verliert er das Rücktrittsrecht. 
 

§ 113 – Kündigung eines Dienstverhältnisses § 113 – Kündigung eines Dienstverhältnisses 

Ein Dienstverhältnis, bei dem der Schuldner der Dienstbe-
rechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter und vom ande-
ren Teil ohne Rücksicht auf eine vereinbarte Vertragsdau-
er oder einen vereinbarten Ausschluss des Rechts zur 
ordentlichen Kündigung gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn 
nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Kündigt der Ver-
walter, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Be-
endigung des Dienstverhältnisses als Insolvenzgläubiger 
Schadenersatz verlangen. 
 

Ein Dienstverhältnis, bei dem der Schuldner der Dienstbe-
rechtigte ist, kann vom Insolvenzverwalter und vom ande-
ren Teil ohne Rücksicht auf eine vereinbarte Vertragsdau-
er oder einen vereinbarten Ausschluss des Rechts zur 
ordentlichen Kündigung gekündigt werden. Die Kündi-
gungsfrist beträgt drei Monate zum Monatsende, wenn 
nicht eine kürzere Frist maßgeblich ist. Kündigt der Ver-
walter, so kann der andere Teil wegen der vorzeitigen Be-
endigung des Dienstverhältnisses als Insolvenzgläubiger 
Schadenersatz verlangen. 
 

§ 120 – Kündigung von Betriebsvereinbarungen § 120 – Kündigung von Betriebsvereinbarungen 

(1) Sind in Betriebsvereinbarungen Leistungen vorgese-
hen, welche die Insolvenzmasse belasten, so sollen Insol-
venzverwalter und Betriebsrat über eine einvernehmliche 
Herabsetzung der Leistungen beraten. Diese Betriebsver-
einbarungen können auch dann mit einer Frist von drei 
Monaten gekündigt werden, wenn eine längere Frist ver-
einbart ist.  

(1) Sind in Betriebsvereinbarungen Leistungen vorgese-
hen, welche die Insolvenzmasse belasten, so sollen Insol-
venzverwalter und Betriebsrat über eine einvernehmliche 
Herabsetzung der Leistungen beraten. Diese Betriebsver-
einbarungen können auch dann mit einer Frist von drei 
Monaten gekündigt werden, wenn eine längere Frist ver-
einbart ist.  

(2) Unberührt bleibt das Recht, eine Betriebsvereinbarung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zu kündigen 
 

(2) Unberührt bleibt das Recht, eine Betriebsvereinbarung 
aus wichtigem Grund ohne Einhaltung einer Kündigungs-
frist zu kündigen 
 

§ 121 – Betriebsänderungen und Vermittlungsverfah-
ren 

§ 121 – Betriebsänderungen und Vermittlungsverfah-
ren 

Im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Unter-
nehmers gilt § 112 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes mit der Maßgabe, dass dem Verfahren vor 
der Einigungsstelle nur dann ein Vermittlungsversuch vo-
rangeht, wenn der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat 
gemeinsam um eine solche Vermittlung ersuchen. 
 

Im Insolvenzverfahren über das Vermögen des Unter-
nehmers gilt § 112 Abs. 2 Satz 1 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes mit der Maßgabe, dass dem Verfahren vor 
der Einigungsstelle nur dann ein Vermittlungsversuch vo-
rangeht, wenn der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat 
gemeinsam um eine solche Vermittlung ersuchen. 
 

§ 122 – Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung 
einer Betriebsänderung 

§ 122 – Gerichtliche Zustimmung zur Durchführung 
einer Betriebsänderung 

(1) Ist eine Betriebsänderung geplant und kommt zwi-
schen Insolvenzverwalter und Betriebsrat der Interessen-

(1) Ist eine Betriebsänderung geplant und kommt zwi-
schen Insolvenzverwalter und Betriebsrat der Interessen-
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ausgleich nach § 112 des Betriebsverfassungsgesetzes 
nicht innerhalb von drei Wochen nach Verhandlungsbe-
ginn oder schriftlichen Aufforderung zur Aufnahme von 
Verhandlungen zustande, obwohl der Verwalter den Be-
triebsrat rechtzeitig und umfassend unterrichtet hat, so 
kann der Verwalter die Zustimmung des Arbeitsgerichts 
dazu beantragen, dass die Betriebsänderung durchgeführt 
wird, ohne dass das Verfahren nach § 112 Abs. 2 des Be-
triebsverfassungsgesetzes vorangegangen ist. § 113 
Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes ist insoweit nicht 
anzuwenden. Unberührt bleibt das Recht des Verwalters, 
einen Interessenausgleich nach § 125 zustande zu brin-
gen oder einen Feststellungsantrag nach § 126 zu stellen.  

ausgleich nach § 112 des Betriebsverfassungsgesetzes 
nicht innerhalb von drei Wochen nach Verhandlungsbe-
ginn oder schriftlichen Aufforderung zur Aufnahme von 
Verhandlungen zustande, obwohl der Verwalter den Be-
triebsrat rechtzeitig und umfassend unterrichtet hat, so 
kann der Verwalter die Zustimmung des Arbeitsgerichts 
dazu beantragen, dass die Betriebsänderung durchgeführt 
wird, ohne dass das Verfahren nach § 112 Abs. 2 des Be-
triebsverfassungsgesetzes vorangegangen ist. § 113 
Abs. 3 des Betriebsverfassungsgesetzes ist insoweit nicht 
anzuwenden. Unberührt bleibt das Recht des Verwalters, 
einen Interessenausgleich nach § 125 zustande zu brin-
gen oder einen Feststellungsantrag nach § 126 zu stellen.  

(2) Das Gericht erteilt die Zustimmung, wenn die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens auch unter Berück-
sichtigung der sozialen Belange der Arbeitnehmer erfor-
dert, dass die Betriebsänderung ohne vorheriges Verfah-
ren nach § 112 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes 
durchgeführt wird. Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsge-
setzes über das Beschlussverfahren gelten entsprechend; 
Beteiligte sind der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat. 
Der Antrag ist nach Maßgabe des § 61a Abs. 3 bis 6 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes vorrangig zu erledigen. 

(2) Das Gericht erteilt die Zustimmung, wenn die wirt-
schaftliche Lage des Unternehmens auch unter Berück-
sichtigung der sozialen Belange der Arbeitnehmer erfor-
dert, dass die Betriebsänderung ohne vorheriges Verfah-
ren nach § 112 Abs. 2 des Betriebsverfassungsgesetzes 
durchgeführt wird. Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsge-
setzes über das Beschlussverfahren gelten entsprechend; 
Beteiligte sind der Insolvenzverwalter und der Betriebsrat. 
Der Antrag ist nach Maßgabe des § 61a Abs. 3 bis 6 des 
Arbeitsgerichtsgesetzes vorrangig zu erledigen. 

(3) Gegen den Beschluss des Gerichts findet die Be-
schwerde an das Landesarbeitsgericht nicht statt. Die 
Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht findet 
statt, wenn sie in dem Beschluss des Arbeitsgerichts 
zugelassen wird; § 72 Abs. 2 und 3 des Arbeitsgerichtsge-
setzes gilt entsprechend. Die Rechtsbeschwerde ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung der in vollständiger 
Form abgefassten Entscheidung des Arbeitsgerichts beim 
Bundesarbeitsgericht einzulegen und zu begründen.  
 

(3) Gegen den Beschluss des Gerichts findet die Be-
schwerde an das Landesarbeitsgericht nicht statt. Die 
Rechtsbeschwerde an das Bundesarbeitsgericht findet 
statt, wenn sie in dem Beschluss des Arbeitsgerichts 
zugelassen wird; § 72 Abs. 2 und 3 des Arbeitsgerichtsge-
setzes gilt entsprechend. Die Rechtsbeschwerde ist inner-
halb eines Monats nach Zustellung der in vollständiger 
Form abgefassten Entscheidung des Arbeitsgerichts beim 
Bundesarbeitsgericht einzulegen und zu begründen.  
 

§ 123 – Umfang des Sozialplans § 123 – Umfang des Sozialplans 

(1) In einem Sozialplan, der nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens aufgestellt wird, kann für den Ausgleich 
oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den 
Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderung 
entstehen, ein Gesamtbetrag von bis zu zweieinhalb Mo-
natsverdiensten (§ 10 Abs. 3 des Kündigungsschutzge-
setzes) der von einer Entlassung betroffenen Arbeitneh-
mer vorgesehen werden.  

(1) In einem Sozialplan, der nach der Eröffnung des Insol-
venzverfahrens aufgestellt wird, kann für den Ausgleich 
oder die Milderung der wirtschaftlichen Nachteile, die den 
Arbeitnehmern infolge der geplanten Betriebsänderung 
entstehen, ein Gesamtbetrag von bis zu zweieinhalb Mo-
natsverdiensten (§ 10 Abs. 3 des Kündigungsschutzge-
setzes) der von einer Entlassung betroffenen Arbeitneh-
mer vorgesehen werden. 

(2) Die Verbindlichkeiten aus einem solchen Sozialplan 
sind Masseverbindlichkeiten. Jedoch darf, wenn nicht ein 
Insolvenzplan zustande kommt, für die Berichtigung von 
Sozialplanforderungen nicht mehr als ein Drittel der Mas-
se verwendet werden, die ohne einen Sozialplan für die 
Verteilung an die Insolvenzgläubiger zur Verfügung stün-
de. Übersteigt der Gesamtbetrag aller Sozialplanforderun-
gen diese Grenze, so sind die einzelnen Forderungen an-
teilig zu kürzen.  

(2) Die Verbindlichkeiten aus einem solchen Sozialplan 
sind Masseverbindlichkeiten. Jedoch darf, wenn nicht ein 
Insolvenzplan zustande kommt, für die Berichtigung von 
Sozialplanforderungen nicht mehr als ein Drittel der Mas-
se verwendet werden, die ohne einen Sozialplan für die 
Verteilung an die Insolvenzgläubiger zur Verfügung stün-
de. Übersteigt der Gesamtbetrag aller Sozialplanforderun-
gen diese Grenze, so sind die einzelnen Forderungen an-
teilig zu kürzen. 

(3) Sooft hinreichende Barmittel in der Masse vorhanden 
sind, soll der Insolvenzverwalter mit Zustimmung des In-
solvenzgerichts Abschlagszahlungen auf die Sozialplan-
forderungen leisten. Eine Zwangsvollstreckung in die 
Masse wegen einer Sozialplanforderung ist unzulässig. 
 

(3) Sooft hinreichende Barmittel in der Masse vorhanden 
sind, soll der Insolvenzverwalter mit Zustimmung des In-
solvenzgerichts Abschlagszahlungen auf die Sozialplan-
forderungen leisten. Eine Zwangsvollstreckung in die 
Masse wegen einer Sozialplanforderung ist unzulässig. 
 

§ 124 – Sozialplan vor Verfahrenseröffnung § 124 – Sozialplan vor Verfahrenseröffnung 

(1) Ein ozialS plan, der vor der Eröffnung des Insolvenz- (1) Ein ozialS plan, der vor der Eröffnung des Insolvenz-
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verfahrens, jedoch nicht früher als drei Monate vor dem 
Eröffnungsantrag aufgestellt worden ist, kann sowohl vom 
Insolvenzverwalter als auch vom Betriebsrat widerrufen 
werden.  

verfahrens, jedoch nicht früher als drei Monate vor dem 
Eröffnungsantrag aufgestellt worden ist, kann sowohl vom 
Insolvenzverwalter als auch vom Betriebsrat widerrufen 
werden.  

(2) Wird der Sozialplan widerrufen, so können die Arbeit-
nehmer, denen Forderungen aus dem Sozialplan zustan-
den, bei der Aufstellung eines Sozialplans im Insolvenz-
verfahren berücksichtigt werden.  

(2) Wird der Sozialplan widerrufen, so können die Arbeit-
nehmer, denen Forderungen aus dem Sozialplan zustan-
den, bei der Aufstellung eines Sozialplans im Insolvenz-
verfahren berücksichtigt werden.  

(3) Leistungen, die ein Arbeitnehmer vor der Eröffnung 
des Verfahrens auf seine Forderung aus dem widerrufe-
nen Sozialplan erhalten hat, können nicht wegen des Wi-
derrufs zurückgefordert werden. Bei der Aufstellung eines 
neuen Sozialplans sind derartige Leistungen an einen von 
einer Entlassung betroffenen Arbeitnehmer bei der Be-
rechnung des Gesamtbetrags der Sozialplanforderungen 
nach § 123 Abs. 1 bis zur Höhe von zweieinhalb Monats-
verdiensten abzusetzen. 
 

(3) Leistungen, die ein Arbeitnehmer vor der Eröffnung 
des Verfahrens auf seine Forderung aus dem widerrufe-
nen Sozialplan erhalten hat, können nicht wegen des Wi-
derrufs zurückgefordert werden. Bei der Aufstellung eines 
neuen Sozialplans sind derartige Leistungen an einen von 
einer Entlassung betroffenen Arbeitnehmer bei der Be-
rechnung des Gesamtbetrags der Sozialplanforderungen 
nach § 123 Abs. 1 bis zur Höhe von zweieinhalb Monats-
verdiensten abzusetzen. 
 

Insolvenzordnung BRA-Änderungsvorschlag 
§ 125 – Interessenausgleich und Kündigungsschutz § 125 – Interessenausgleich und Kündigungsschutz 
(1) Ist eine Betriebsänderung (§ 111 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes) geplant und kommt zwischen Insolvenz-
verwalter und Betriebsrat ein Interessenausgleich zu-
stande, in dem die Arbeitnehmer, denen gekündigt wer-
den soll, namentlich bezeichnet sind, so ist § 1 des Kündi-
gungsschutzgesetzes mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 

(1) Ist eine Betriebsänderung (§ 111 des Betriebsverfas-
sungsgesetzes) geplant und kommt zwischen Insolvenz-
verwalter und Betriebsrat ein Interessenausgleich zu-
stande, in dem die Arbeitnehmer, denen gekündigt wer-
den soll, namentlich bezeichnet sind, so ist § 1 des Kündi-
gungsschutzgesetzes mit folgenden Maßgaben anzu-
wenden: 

1. es vermutet, dass die Kündigung der Arbeitsverhält-
nisse der bezeichneten Arbeitnehmer durch dringende 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäfti-
gung in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. 

1. es vermutet, dass die Kündigung der Arbeitsverhält-
nisse der bezeichneten Arbeitnehmer durch dringende 
betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäfti-
gung in diesem Betrieb entgegenstehen, bedingt ist. 

2. die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur im 
Hinblick auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 
Lebensalter und Unterhaltspflichten und auch insoweit 
nur auf grobe Fehlerhaftigkeit nachgeprüft werden; sie 
ist nicht als grob fehlerhaft anzusehen, wenn eine 
ausgewogene Personalstruktur erhalten bzw. geschaf-
fen wird. 

2. die soziale Auswahl der Arbeitnehmer kann nur im 
Hinblick auf die Dauer der Betriebszugehörigkeit, das 
Lebensalter, Unterhaltspflichten und die Schwerbehin-
derung und auch insoweit nur auf grobe Fehlerhaftig-
keit nachgeprüft werden; sie ist nicht als grob fehler-
haft anzusehen, wenn eine ausgewogene Personal-
struktur erhalten bzw. geschaffen wird oder wenn die 
Weiterbeschäftigung von Arbeitnehmern nach den im 
Interessenausgleich niedergelegten Gesichtspunkten 
insbesondere wegen ihrer Kenntnisse, Fähigkeiten 
und Leistungen im berechtigten betrieblichen Inter-
esse liegt. 

Satz 1 gilt nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustande-
kommen des Interessenausgleichs wesentlich geändert 
hat. 

Satz 1 gilt nicht, soweit sich die Sachlage nach Zustande-
kommen des Interessenausgleichs wesentlich geändert 
hat. 

(2) Der Interessenausgleich nach Absatz 1 ersetzt die 
Stellungnahme des Betriebsrats nach § 17 Abs. 3 Satz 2 
des Kündigungsschutzgesetzes. 

(2) Kommt bei einer Betriebsänderung nach § 111 des Be-
triebsverfassungsgesetzes zwar eine Einigung zwischen 
Insolvenzverwalter und Betriebsrat über den Interessen-
ausgleich als solchen, nicht aber über die Namensliste zu 
Stande, so entscheidet die Einigungsstelle über die Auf-
stellung der Namensliste; der Spruch der Einigungsstelle 
ersetzt die Einigung zwischen Insolvenzverwalter und Be-
triebsrat. Der Interessenausgleich nach Absatz 1 ersetzt 
die Stellungnahme des Betriebsrats nach § 17 Abs. 3 
Satz 2 des Kündigungsschutzgesetzes. 

 (3) Wird ein Betrieb oder Betriebsteil in mehrere selbstän-
dige Betriebe geteilt oder wird ein Teil eines Betriebes 
durch Rechtsgeschäft veräußert und kommt ein Interes-
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senausgleich zustande, in dem die Arbeitnehmer nament-
lich bezeichnet werden, die diesem Betriebsteil zugeord-
net werden, so kann die Zuordnung der Arbeitnehmer 
durch das Arbeitsgericht nur auf grobe Fehlerhaftigkeit 
überprüft werden. 
 

§ 126 – Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz § 126 – Beschlussverfahren zum Kündigungsschutz 

(1) Hat der Betrieb keinen Betriebsrat oder kommt aus 
anderen Gründen innerhalb von drei Wochen  nach Ver-
handlungsbeginn oder schriftlicher Aufforderung zur Auf-
nahme von Verhandlungen ein Interessenausgleich nach 
§ 125 Abs. 1 nicht zustande, obwohl der Verwalter den 
Betriebsrat rechtzeitig und umfassend unterrichtet hat, so 
kann der Insolvenzverwalter beim Arbeitsgericht beantra-
gen festzustellen, dass die Kündigung der Arbeitsverhält-
nisse bestimmter, im Antrag bezeichneter Arbeitnehmer 
durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt und 
sozial gerechtfertigt ist. Die soziale Auswahl der Arbeit-
nehmer kann nur im Hinblick auf die Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit, das Lebensalter und die Unterhaltspflichten 
nachgeprüft werden. 

(1) Hat der Betrieb keinen Betriebsrat oder kommt aus 
anderen Gründen innerhalb von drei Wochen  nach Ver-
handlungsbeginn oder schriftlicher Aufforderung zur Auf-
nahme von Verhandlungen ein Interessenausgleich nach 
§ 125 Abs. 1 nicht zustande, obwohl der Verwalter den 
Betriebsrat rechtzeitig und umfassend unterrichtet hat, so 
kann der Insolvenzverwalter beim Arbeitsgericht beantra-
gen festzustellen, dass die Kündigung der Arbeitsverhält-
nisse bestimmter, im Antrag bezeichneter Arbeitnehmer 
durch dringende betriebliche Erfordernisse bedingt und 
sozial gerechtfertigt ist. Die soziale Auswahl der Arbeit-
nehmer kann nur im Hinblick auf die Dauer der Betriebs-
zugehörigkeit, das Lebensalter und die Unterhaltspflichten 
nachgeprüft werden. 

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das 
Beschlussverfahren gelten entsprechend; Beteiligte sind 
der Insolvenzverwalter, der Betriebsrat und die bezeichne-
ten Arbeitnehmer, soweit sie nicht mit der Beendigung der 
Arbeitsverhältnisse oder mit den geänderten Arbeitsbe-
dingungen einverstanden sind. § 122 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(2) Die Vorschriften des Arbeitsgerichtsgesetzes über das 
Beschlussverfahren gelten entsprechend; Beteiligte sind 
der Insolvenzverwalter, der Betriebsrat und die bezeichne-
ten Arbeitnehmer, soweit sie nicht mit der Beendigung der 
Arbeitsverhältnisse oder mit den geänderten Arbeitsbe-
dingungen einverstanden sind. § 122 Abs. 2 Satz 3, 
Abs. 3 gilt entsprechend. 

(3) Für die Kosten, die den Beteiligten im Verfahren des 
ersten Rechtszugs entstehen, gilt § 12a Abs. 1 Satz 1 und 
2 des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend. Im Verfah-
ren vor dem Bundesarbeitsgericht gelten die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung über die Erstattung der Kosten 
des Rechtsstreits entsprechend. 
 

(3) Für die Kosten, die den Beteiligten im Verfahren des 
ersten Rechtszugs entstehen, gilt § 12a Abs. 1 Satz 1 und 
2 des Arbeitsgerichtsgesetzes entsprechend. Im Verfah-
ren vor dem Bundesarbeitsgericht gelten die Vorschriften 
der Zivilprozessordnung über die Erstattung der Kosten 
des Rechtsstreits entsprechend. 
 

§ 127 Klage des Arbeitnehmers § 127 Klage des Arbeitnehmers 

(1) Kündigt der Insolvenzverwalter einem Arbeitnehmer, 
der in dem Antrag nach § 126 Abs. 1 bezeichnet ist, und 
erhebt der Arbeitnehmer Klage auf Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst oder 
die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfer-
tigt ist, so ist die rechtskräftige Entscheidung im Verfahren 
nach § 126 für die Parteien bindend. Dies gilt nicht, soweit 
sich die Sachlage nach dem Schluss der letzten mündli-
chen Verhandlung wesentlich geändert hat. 

(1) Kündigt der Insolvenzverwalter einem Arbeitnehmer, 
der in dem Antrag nach § 126 Abs. 1 bezeichnet ist, und 
erhebt der Arbeitnehmer Klage auf Feststellung, dass das 
Arbeitsverhältnis durch die Kündigung nicht aufgelöst oder 
die Änderung der Arbeitsbedingungen sozial ungerechtfer-
tigt ist, so ist die rechtskräftige Entscheidung im Verfahren 
nach § 126 für die Parteien bindend. Dies gilt nicht, soweit 
sich die Sachlage nach dem Schluss der letzten mündli-
chen Verhandlung wesentlich geändert hat. 

(2) Hat der Arbeitnehmer schon vor der Rechtskraft der 
Entscheidung im Verfahren nach § 126 Klage erhoben, so 
ist die Verhandlung über die Klage auf Antrag des Verwal-
ters bis zu diesem Zeitpunkt auszusetzen. 
 

(2) Hat der Arbeitnehmer schon vor der Rechtskraft der 
Entscheidung im Verfahren nach § 126 Klage erhoben, so 
ist die Verhandlung über die Klage auf Antrag des Verwal-
ters bis zu diesem Zeitpunkt auszusetzen. 
 

§ 128 Betriebsveräußerung § 128 Betriebsveräußerung 

(1) Die Anwendung der §§ 125 bis 127 wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass die Betriebsänderung, die dem In-
teressenausgleich oder dem Feststellungsantrag zugrun-
de liegt, erst nach einer Betriebsveräußerung durchgeführt 
werden soll. An dem Verfahren nach § 126 ist der Erwer-
ber des Betriebs beteiligt. 

(1) Die Anwendung der §§ 125 bis 127 wird nicht dadurch 
ausgeschlossen, dass die Betriebsänderung, die dem In-
teressenausgleich oder dem Feststellungsantrag zugrun-
de liegt, erst nach einer Betriebsveräußerung durchgeführt 
werden soll. An dem Verfahren nach § 126 ist der Erwer-
ber des Betriebs beteiligt. 

(2) Im Fall eines Betriebsübergangs erstreckt sich die (2) Im Fall eines Betriebsübergangs erstreckt sich die 



 

 

Vermutung nach § 125 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder die ge-
richtliche Feststellung nach § 126 Abs. 1 Satz 1 auch dar-
auf, dass die Kündigung der Arbeitsverhältnisse nicht we-
gen des Betriebsübergangs erfolgt. 
 

Vermutung nach § 125 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 oder die ge-
richtliche Feststellung nach § 126 Abs. 1 Satz 1 auch dar-
auf, dass die Kündigung der Arbeitsverhältnisse nicht we-
gen des Betriebsübergangs erfolgt. 
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§ 156 Berichtstermin § 156 Berichtstermin 

(1) Im Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter über die 
wirtschaftliche Lage des Schuldners und ihre Ursachen zu 
berichten. Er hat darzulegen, ob Aussichten bestehen, 
das Unternehmen des Schuldners im ganzen oder in Tei-
len zu erhalten, welche Möglichkeiten für einen Insolvenz-
plan bestehen und welche Auswirkungen jeweils für die 
Befriedigung der Gläubiger eintreten würden. 

(1) Im Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter über die 
wirtschaftliche Lage des Schuldners und ihre Ursachen zu 
berichten. Er hat darzulegen, ob Aussichten bestehen, 
das Unternehmen des Schuldners im ganzen oder in Tei-
len zu erhalten, welche Möglichkeiten für einen Insolvenz-
plan bestehen und welche Auswirkungen jeweils für die 
Befriedigung der Gläubiger eintreten würden. 

(2) Dem Schuldner, dem Gläubigerausschuss, dem Be-
triebsrat und dem Sprecherausschuss der leitenden An-
gestellten ist im Berichtstermin Gelegenheit zu geben, zu 
dem Bericht des Verwalters Stellung zu nehmen. Ist der 
Schuldner Handels- oder Gewerbetreibender oder Land-
wirt, so kann auch der zuständigen amtlichen Berufsver-
tretung der Industrie, des Handels, des Handwerks oder 
der Landwirtschaft im Termin Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden. 
 

(2) Dem Schuldner, dem Gläubigerausschuss, dem Be-
triebsrat und dem Sprecherausschuss der leitenden An-
gestellten ist im Berichtstermin Gelegenheit zu geben, zu 
dem Bericht des Verwalters Stellung zu nehmen. Ist der 
Schuldner Handels- oder Gewerbetreibender oder Land-
wirt, so kann auch der zuständigen amtlichen Berufsver-
tretung der Industrie, des Handels, des Handwerks oder 
der Landwirtschaft im Termin Gelegenheit zur Äußerung 
gegeben werden. 
 

§ 157 Entscheidung über den Fortgang des Verfah-
rens 

§ 157 Entscheidung über den Fortgang des Verfah-
rens 

Die Gläubigerversammlung beschließt im Berichtstermin, 
ob das Unternehmen des Schuldners stillgelegt oder vor-
läufig fortgeführt werden soll. Sie kann den Verwalter be-
auftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm 
das Ziel des Plans vorgeben. Sie kann ihre Entscheidun-
gen in späteren Terminen ändern. 

Die Gläubigerversammlung beschließt im Berichtstermin, 
ob das Unternehmen des Schuldners stillgelegt oder vor-
läufig fortgeführt werden soll. Sie kann den Verwalter be-
auftragen, einen Insolvenzplan auszuarbeiten, und ihm 
das Ziel des Plans vorgeben. Sie kann ihre Entscheidun-
gen in späteren Terminen ändern. 

§ 158 Maßnahmen vor der Entscheidung § 158 Maßnahmen vor der Entscheidung 

(1) Will der Insolvenzverwalter vor dem Berichtstermin das 
Unternehmen des Schuldners stilllegen, so hat er die Zu-
stimmung des Gläubigerausschusses einzuholen, wenn 
ein solcher bestellt ist.  

(1) Will der Insolvenzverwalter vor dem Berichtstermin das 
Unternehmen des Schuldners stilllegen, so hat er die Zu-
stimmung des Gläubigerausschusses einzuholen, wenn 
ein solcher bestellt ist.  

(2) Vor der Beschlussfassung des Gläubigerausschusses 
oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, vor der Stilllegung 
des Unternehmens hat der Verwalter den Schuldner zu 
unterrichten. Das Insolvenzgericht untersagt auf Antrag 
des Schuldners und nach Anhörung des Verwalters die 
Stilllegung, wenn diese ohne eine erhebliche Verminde-
rung der Insolvenzmasse bis zum Berichtstermin aufge-
schoben werden kann. 
 

(2) Vor der Beschlussfassung des Gläubigerausschusses 
oder, wenn ein solcher nicht bestellt ist, vor der Stilllegung 
des Unternehmens hat der Verwalter den Schuldner zu 
unterrichten. Das Insolvenzgericht untersagt auf Antrag 
des Schuldners und nach Anhörung des Verwalters die 
Stilllegung, wenn diese ohne eine erhebliche Verminde-
rung der Insolvenzmasse bis zum Berichtstermin aufge-
schoben werden kann. 
 

§ 159 Verwertung der Insolvenzmasse § 159 Verwertung der Insolvenzmasse 

Nach dem Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter un-
verzüglich das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen 
zu verwerten, soweit die Beschlüsse der Gläubigerver-
sammlung nicht entgegenstehen. 
 

Nach dem Berichtstermin hat der Insolvenzverwalter un-
verzüglich das zur Insolvenzmasse gehörende Vermögen 
zu verwerten, soweit die Beschlüsse der Gläubigerver-
sammlung nicht entgegenstehen. 
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